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Weitere Digitalisierung der Justiz 
 
Wie künftig Medienbrüche vermieden werden sollen und was sich 
sonst im elektronischen Rechtsverkehr ändert 

Rechtsanwältinnen Julia von Seltmann und Dr. Tanja Nitschke, Mag. rer. publ., BRAK, Berlin 

Berlin, 26.08.2024 (Veröffentlichung aus dem BRAK-Magazin Heft 3/2024) 

Am 16.7.2024 wurde das Gesetz zur weiteren Digitalisierung der Justiz im Bundesgesetzblatt 

verkündet (BGBl. 2024 I Nr. 234). Es trat im Wesentlichen am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Mit dem Gesetz soll die Digitalisierung in den Zivil- und Fachgerichtsbarkeiten vorangetrieben 

werden. Zwei für die Anwaltschaft wesentliche Änderungen bei der Einreichung elektronischer 

Dokumente und weitere praktisch wichtige Neuregelungen werden im folgenden Beitrag 

beleuchtet. 

Schriftformgebundene Anträge und Erklärungen 

Mehr Digitalisierung soll ausweislich der Gesetzesbegründung u.a. dadurch erreicht werden, dass 
Schriftformerfordernisse zur Vermeidung von Medienbrüchen ersetzt werden. Formerleichterungen 
sieht das Gesetz insb. für die Übermittlung schriftformgebundener Anträge und Erklärungen sowie für 
in elektronischen Schriftsätzen enthaltene Willenserklärungen vor. 

Anwältinnen und Anwälte müssen häufig Anträge oder Erklärungen ihrer Mandantschaft sowie Dritter 
übermitteln, die der Schriftform unterliegen. Gleichzeitig sind sie verpflichtet, Schriftsätze 
ausschließlich als elektronische Dokumente ein zureichen. Da Privatpersonen in der Regel nicht über 
eine qualifizierte elektronische Signatur verfügen, standen Prozessbevollmächtigte vor dem Dilemma, 
diese Erklärungen in Papierform zu übermitteln, während der Schriftsatz nebst Anlagen als 
elektronische Dokumente eingereicht werden mussten. 

§ 130a III ZPO sieht nunmehr vor, dass Anwältinnen und Anwälte die von Naturalbeteiligten oder 
Dritten in Papierform unterzeichneten Anträge oder Erklärungen als Scan elektronisch übermitteln und 
dadurch die Schriftform wahren können. Entsprechende Regelungen enthalten die übrigen 
Verfahrensordnungen. 

Das Ersetzen der Schriftform durch die elektronische Übermittlung von Scans ist ein wichtiger Schritt 
hin zu einem medienbruchfreien elektronischen Rechtsverkehr. Leider bleibt nach dem Gesetz und 
seiner Begründung unklar, für welche Anträge und Erklärungen die Neuregelungen konkret gelten. In 
der Begründung wird als einziges Beispiel der Insolvenzantrag genannt, so dass hier Klärungsbedarf 
durch die Rechtsprechung bestehen dürfte. 
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Formfiktion für Willenserklärungen 

§ 130e ZPO – und gleichlautend die anderen Verfahrensordnungen – sieht eine Formfiktion für in 
elektronischen Schriftsätzen enthaltene Willenserklärungen vor. Dadurch sollen die wirksame Abgabe 
und der wirksame Zugang von empfangsbedürftigen Willenserklärungen des materiellen Rechts, die in 
bei Gericht elektronisch eingereichten Schriftsätzen enthalten sind, erleichtert werden. 
Empfangsbedürftige Willenserklärungen, die der gesetzlich oder rechtsgeschäftlich bestimmten 
materiell-rechtlichen Schriftform oder elektronischen Form bedürfen, gelten nach dieser Neuregelung 
als zugegangen, wenn sie in einem Schriftsatz als elektronische Dokumente bei Gericht eingereicht 
und dem Empfänger zugestellt oder formlos mitgeteilt werden.  

Auch dies ist eine wesentliche Erleichterung bei der Einreichung elektronischer Dokumente durch 
Anwältinnen und Anwälte. 

Wirksamkeit einseitiger Rechtsgeschäfte durch Bevollmächtigte  

Problematisch und zu beachten ist auch nach der Gesetzesänderung weiterhin, dass ein einseitiges 
Rechtsgeschäft, das Bevollmächtigte – also auch Anwältinnen und Anwälte – einem anderen gegen 
über vornehmen, gem. § 174 S. 1 BGB unwirksam ist, wenn die oder der Bevollmächtigte die 
Vollmachtsurkunde nicht vorlegt und die Empfängerin oder der Empfänger das Rechtsgeschäft aus 
diesem Grund unverzüglich zurückweist. 

Die BRAK hatte daher gefordert, zur Vermeidung von Medienbrüchen statt der Vorlage der 
Vollmachtsurkunde im Original vorzusehen, dass eine Vollmacht auch als Scan elektronisch 
übermittelt werden kann. Dieser Vorschlag fand leider keinen Einzug in das Gesetz. 
Vollmachtsurkunden dürften weiterhin im Original vorzulegen sein, um die Folgen des § 174 S. 1 BGB 
zu vermeiden. 

Hybride Aktenführung 

Ab dem 1.1.2026 sind Gerichte verpflichtet, Akten elektronisch zu führen. Die elektronische Akte wird 
derzeit an Gerichten in Bund und Ländern pilotiert. Von einer flächendeckenden Einführung ist die 
Justiz jedoch noch ein Stück entfernt; zudem ist die Digitalisierung papierner Altaktenbestände sehr 
aufwändig. Um die Umstellung zu erleichtern, wird in allen Verfahrensordnungen die Möglichkeit 
eingeführt, Akten hybrid zu führen. Dies gilt für geheimhaltungsbedürftige Aktenbestandteile sowie für 
Akten, die vor 2026 in Papier oder elektronisch begonnen wurden; sie können z.B. nach einem 
Zuständigkeitswechsel anders weitergeführt werden. Bis zu einer einheitlichen elektronischen 
Aktenführung und entsprechend auch -einsicht dauert es also noch. 

Übermittlung elektronischer Akten 

Elektronische Behördenakten werden bislang sehr uneinheitlich übermittelt, wenn sie in gerichtliche 
Verfahren eingeführt werden; das macht die Handhabung für Justiz und Anwaltschaft schwierig. Eine 
in allen Verfahrensordnungen eingeführte Verordnungsermächtigung ebnet nun den Weg für 
einheitliche technische Standards zur Übermittlung solcher Akten. Der im Mai vorgelegte 
Diskussionsentwurf für eine Behördenaktenübermittlungsverordnung sieht im Kern vor, dass die 
Behörden elektronische Akten als PDF auf dem sicheren Übermittlungsweg an das elektronische 
Gerichts- und Verwaltungspostfach übermitteln. Die BRAK hält die Umsetzungsfrist für zu knapp 
bemessen und regt an, stattdessen oder ergänzend das ohnehin bereits vorhandene 
Akteneinsichtsportal der Justiz zu nutzen. 
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Änderungen im Strafprozessrecht 

Das Gesetz zur weiteren Digitalisierung der Justiz beinhaltet auch wichtige Änderungen im 
Strafprozessrecht. Danach müssen Anwältinnen und Anwälte künftig u.a. Rechtsmittel wie Berufung, 
Revision und Einspruch und deren Begründung bzw. Rücknahme und weitere prozessuale 
Erklärungen als elektronische Dokumente einreichen. Diese Änderungen in § 32d StPO treten jedoch 
erst zum 1.1.2026 in Kraft. 

Strafanträge müssen seit dem 17.7.2024 nicht mehr schriftlich gestellt werden; ihre Protokollierung 
oder sonstige Dokumentation reicht nach § 158 StPO nunmehr aus. Auch die 
Unterschriftserfordernisse für Betroffene bei bestimmten Ermittlungsmaßnahmen (§§ 81f ff. StPO) 
entfallen bei entsprechender Dokumentation durch die Strafverfolgungsbehörden. 

Formerleichterung für anwaltliche Vergütungsberechnungen 

Ebenfalls zum 17.7.2024 geändert wurde § 10 I 1 RVG. Danach müssen anwaltliche 
Gebührenberechnungen nicht mehr in Schriftform dem Mandanten mitgeteilt werden. Es genügt, dass 
die Anwältin bzw. der Anwalt die Mitteilung der Vergütungsberechnung in Textform an den Mandanten 
veranlasst. Die Formerleichterung entspricht einem Wunsch aus Anwaltschaft und Mandantschaft nach 
einer möglichst einfachen und barrierefreien elektronischen Übermittlung der anwaltlichen 
Berechnung. 

Die Formerleichterung kollidiert jedoch mit der durch das Wachstumschancengesetz eingeführten 
verpflichtenden elektronischen Rechnung im B2B-Bereich (§ 14 UStG), die strukturierte Datensätze 
und qualifizierte elektronische Signaturen erfordert. Hierauf hatte die BRAK in beiden 
Gesetzgebungsverfahren hingewiesen. 

Anpassungen im Insolvenz- und Restrukturierungsrecht 

Im Insolvenz- und Restrukturierungsrecht werden die Möglichkeiten der elektronischen Kommunikation 
ebenfalls erweitert. Insbesondere können nunmehr Forderungen elektronisch angemeldet und 
Zustellungen elektronisch vorgenommen werden. Zudem müssen Insolvenzverwalter nach § 5 InsO in 
allen Insolvenzverfahren ein elektronisches Gläubigerinformationssystem unterhalten, in dem u.a. alle 
gerichtlichen Entscheidungen und Berichte abrufbar sind. Diese Regelungen gelten für seit dem 
17.7.20204 eröffnete Insolvenzverfahren. 

Fazit 

Die beschriebenen Änderungen bringen begrüßenswerte Impulse für die Weiterentwicklung des 
elektronischen Rechtsverkehrs. Sie reichen indes nicht aus. Wünschenswert wäre es, den 
beschrittenen Weg konsequent weiterzugehen und Medienbrüche wo möglich und mit Augenmaß 
abzuschaffen. 


